
Verwundete, kranke oder schiffbrüchige Soldatinnen und Soldaten sind mit Menschlichkeit zu behandeln und Ver-
geltungsmaßnahmen gegen sie sind untersagt. Verwundete, kranke und schiffbrüchige Soldatinnen und Soldaten 
der eigenen Reihen und der gegnerischen Streitkräfte sind nach jeder Auseinandersetzung zu suchen und zu bergen, 
um eine ihnen zustehende medizinische Versorgung zu ermöglichen. drk.de/hvr
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Auch im Krieg gibt es Regeln!
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